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Beschaffungsrichtlinie der Stiftung Mensch 
 
 

In der Stiftung Mensch erkennen wir die Verantwortung an, die wir als Stiftung und 
Unternehmen tragen. Es ist unser Ziel, zu einem global verantwortungsvollen Handeln und 
einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen und Geschäftsbeziehungen zum gegenseitigen 
Nutzen aufzubauen.  
 
Die ethischen Standards  
 
Der Lieferant hält sämtliche für sein Unternehmen geltenden Gesetze ein. Der Lieferant 
unterstützt die Grundsätze des „Global Compact“ der Vereinten Nationen, der allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der UNO sowie die Erklärung der International Labor 
Organization über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit („Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) in Übereinstimmung mit nationalen Gesetzen.  
Unsere Mindestanforderungen der sozial verantwortlichen Beschaffung umfassen den 
Ausschluss ausbeuterischer Kinderarbeit und Zwangsarbeit jeder Art, die Einhaltung der 
nationalen Gesetze über Löhne, Gehälter und Arbeitgeberleistungen, die Unterlassung 
jeglicher Diskriminierung und die Umsetzung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 
entsprechend der geltenden Bestimmungen.  
Der Lieferant beachtet die geltenden Antikorruptionsstandards. Insbesondere bietet der 
Lieferant Beschäftigten der Stiftung Mensch keine Dienstleistungen, Geschenke oder 
Vorteile an, die das persönliche Verhalten der Beschäftigten hinsichtlich der Tätigkeit für das 
Unternehmen und der Objektivität gegenüber unseren Lieferanten beeinflussen.  
 
Die Sicherheitsstandards  
 
Der Lieferant ist auf Betriebsstörungen jeder Art vorbereitet und verfügt insoweit über 
Notfallpläne, um sowohl seine Mitarbeiter als auch die Umwelt vor den Auswirkungen 
etwaiger Katastrophen, die im Umfeld seines Betriebes entstehen, so weit möglich, zu 
schützen.  
 
Die ökologischen Standards  
 
Neben den Ansprüchen an Qualität und Wirtschaftlichkeit sollen bei der Beschaffung 
ökologische Kriterien zur Entscheidung herangezogen werden. Die Folgekosten sollen in 
jedem Beschaffungsprozess mit betrachtet werden. Produkte aus recycelten Materialien oder 
Materialien, die langlebig, sparsam, mehrfach verwendbar und schadstoffarm sind werden 
bevorzugt beschafft. Berücksichtigt werden das Umwelt- und Energieprofil von Materialien, 
Produkten und Dienstleistungen.  
Wir erwarten von unseren Lieferanten die Einhaltung der gültigen Umweltschutzgesetze.  
 
Einhalten der Richtlinie  
 
Mit dieser stiftungsweiten Beschaffungsrichtlinie der Stiftung Mensch erkennt der Lieferant 
an, dass in den Bewertungsprozess der Beschaffung ökologische und ethische Kriterien 
einfließen.  
Der Lieferant ist für seine eigene Lieferkette verantwortlich. Wir, die Stiftung Mensch, 
behalten uns das Recht vor, die Geschäftsbeziehung mit einem Lieferanten zu beenden, 
wenn uns schwerwiegende Verletzungen dieser Standards bekannt geworden sind. 
 
 


